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Checkliste 

zum Antrag für Umweltzeichen nach DE-UZ 5 für "Hygienepapier" 

Sehr geehrter Antragsteller, 

aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, die jährlichen Nachweise betreffend 

• Bisphenol A 

• Anlage 6 zum Vertrag 

unaufgefordert und in einem Paket möglichst bis 30. Juni, spätestens bis zum 1. September 

einzureichen. Der Antrag auf Erteilung des Umweltzeichens kann nur dann ohne Zeitverlust 

bearbeitet werden, wenn RAL folgende Dokumente vorliegen: 

Produktbezogener, formloser Antrag auf Firmenbriefbogen des Antragstellers 
mit Angabe des Bundeslandes, in dem die Produktionsstätte des Zeichenneh-
mers liegt, in der die zu kennzeichnenden Produkte hergestellt werden. 

 

Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 5, 
vollständig ausgefüllt und unterzeichnet. 

 

Gutachten nach Abschnitt 3.5 (Weißegrad).  

Gegebenenfalls Prüfgutachten nach Abschnitt 3.9 
(Chlorpropanole, nur beim Einsatz von Nassverfestigern). 

 

Gutachten nach Abschnitt 3.10 
(Hemmhoftest, ausgenommen Papierhandtücher/Kosmetiktücher). 

 

Prüfgutachten nach Abschnitt 3.11 
(Bisphenol A, jährlich). 

 

Gegebenenfalls Gutachten nach Abschnitt 3.12 und 3.13 
(Migration von Farbstoffen und optischen Aufhellern, bei gefärbten 
und/oder bedruckten Produkten). 

 

Erklärung des Lieferanten nach Abschnitt 3.16 
(Anlage 3 zum Vertrag). 

 

Erklärung des Farbmittellieferanten nach Abschnitt 3.14 bis 3.16 
(Anlage 2 und 3 zum Vertrag). 

 

Muster des Produktes aus Recyclingpapier.  

Umsatzerwartung der mit dem Umweltzeichen gekennzeichneten  
Produkte im Antragsjahr. 
Diese Angabe ist nur dann erforderlich, sofern bisher noch kein Zeichenbenut-
zungsvertrag nach DE-UZ 5 für das Produkt mit RAL abgeschlossen wurde. 

 

Die Bestätigung eines externen Auditors über die Einhaltung der Anforderung nach  
Ziffer 3.1 – 3.4 (Anlage 6 zum Vertrag jährlich) 

 

 


